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Sîorfdiach gewährt oîjne befonbere ©ntfdjäbigung baS 9tn=

fdjlufjrecht, oerpflid)tete fich p einem ©eitrag non ^r. 3000
an bie auf $r. 23,000 oeranfdjlagten Saufoften unb
toirb auct) bie ©auleifung unentgeltlich übernehmen. Qn
einem ©ertrag, ähnlich roie beim gemetnfamen fjriebtjof,
fanben bie ©igentumsoerhältniffe unb ber fünftige Um
terfjaU eine ©egelung. Dte Anlage geht in baS gemein»
fame ©igentum beiber ©emeinben über. Stile Unterhalte
foften werben getragen im ©erhältniS pr ©inwohnerphl
ber jmei ©emeinben, feit 1920 fallen etroa 15% auf
9îorf<had)erberg. Die ©djiefjoereine oon ©orfdjachcrberg
genießen gleiche ©echte unb Pflichten roie bie ©ereine
oon ©orfdjach, unb für ©rlebigung altfälUger Differenzen
unter ben ©ereinen ift ein geeignetes ©chtebSoerfahren
oorgefehen.

.pert ©eometer ©chroeijer Sßalt in 9Bil arbeitete ein

jßrojeft auS, bas eine ©rroeiterung ber jetzigen Slnlage
im ©uljberg oorfietjt burd) einen Slnbau eines für fid)
abgesoffenen ©djeibenftanbeS, roeftlich beS beftehenben.
Die beiben ©tänbe finb burd) einen ©ang miteinanber
oerbunbett. DaS ©djütsenhauS roirb, bem je^igen ©e»
büube entfpred)enb, ebenfalls gegen ©Beften oergröfjert.
©orgefehen ift eine ©ergröfjerung um 5 gugfcheiben.

Der ©oranfdjlag lautete, ohne llnoorhergefeheneS unb
©auleitung auf 3*. 21,000, aEeS in allem auf $r. 23,000.
©orforglid) eingeholte Singebote laffen erwarten, bafj bie

©aufoften blojj gr. 17,000 ausmachen werben.

Sin btefe ©aufoften gewährt ber ©unb, wenn balb
gebaut wirb, einen ©eitrag oon 13 %, runb gr. 2,300
Die ©chühenoeretne geben freiwillig „ 1,000
Die ©emeinbe ©orfchacft bewilligte unter ber

©eblngung bafj noch biefeS Bal)t gebaut
werbe „ 3,000

Bufammen fomit ©eiträge gr. 6,300
Die ©emelnoe hat nod) p becfen „ 10,700

Diefe ©aufoften foHen in 10 QahreSquoten getilgt
werben.

^eroorpheben ift, bafj ber Slnteil an ben Unterhalts»
foften ber Slnlage im ©Upberg eher fleiner wirb, als
bie bisherigen jährlichen Slufroepbungen in Noblen, unb
bafj in Kohlen jährlich nabep gr. 200.— 3in§ für bie
©oben» unb SBalbbenütpng be§a£»lt werben mufjten, bie

oon je^t an nicht mehr auszugeben finb, waS fapitalifiert
auch roieber bent SöegfaU oon 3r. 4000 gletd)Eommt.
©o hat fich bie Koftenfrage auf bte benfbar günfiigfte
Slrt löfen laffen. ©lit jebem anbern ißrojeft würben
an bie ©emeinbe weit gröfjere Slnforberungen gefteHt.

Die ©ebürfnisfrage ift unbeftritten, bie ©au= unb
ginanjierungSfrage aufS befte geiöft. ©lan hielt aEer»

bingS ber ©eljötbe entgegen, bafj über biefen $mgen
örtliche unb allgemein öffentliche jjntereffen ftehen, bie
bie ©emeinbe baoon abhalten foEten, auf ©Upberg eine

©tanberroeiterung pplaffen. @S ift ohne weiteres p=
pgeben, fagt ber ©emeinberat in feinem ©utachten, bafj
bie ©djiejjeret für bie nädjfte Umgebung eine läftige ©e»

fchwerbe ift, unb eS mag mit ©ed)t gefagt werben, man
hätte ftd) gegen bie feinerjeitige ©rfteüung ber Slnlage
©uljberg überhaupt pr SBefyr fetjen foUen. fpeute aber
fleht man oor ber Datfadje, bafj biefe Dienftbarfeit fchon
lange befiehl unb in abfel)barer B^t eine ©rroeiterung
beS ©tanbeS auch fr<*nn erfolgen roirb, wenn ©orfchadjer»
berg fich am ©Utzberg nid)t beteiligen wollte. Db eine

©erlegung ber Slnlage roeftlich beS ©uljbergeS, ber otel»

fach baS SBort gerebet wirb, möglidh wäre, ift eine 3«tge,
bie- ber ©emeinberat offen laffen will. SBir fragen unS

nur, ob nicht bie ©egenb, bie heute eine ©erlegung
borthin fich n)ünfd)t, fid) nicht aus oerfehrSted)nifchen
©rünben tnS eigene g-letfd^ fchneiben würbe, ©o
gern ber ©emeinberat auch gewiffen örtlichen Bntereffen

entgegenïommen wollte, ïann er eS nic^t, bie aüfeitige
Slbftärung führte ben ©emeinberat pm einftimmigen
©ntfdjluffe, bem oorliegenben ißrojefte Buftimmung p
erteilen unb ber ©ürgeroerfammlung oom 23. ©eptember

p empfehlen, folgenden Slnträgen ppftimmen:
1. Dem im ©inne beS ©utachtenS ber ©ürgeroer»

fammlung unterbreiteten ißrojeft ber ©rroeiterung ber

©djiefjanlage auf ©uljberg fei bie ©enehmigung erteilt.
2. Dem ©emeinberat wirb ber pm ©au biefer Sin»

läge etforberlidje Krebit oon 3*- 17,000 gewährt.
3. Die oon ber ©emeinbe p tragenben ©aufofiett

in ber |jöhe oon runb 3*- 20,700 follen in jährlichen
Slaten oon wenigftenS je 3^- 1000 auS ber laufenben
ißolijeiredhnung getilgt werben.

Bn ber greffe würbe oon oerfdjiebenen ©eiten gegen
baS ißrojeft ©türm gelaufen. Um fo erfreulicher war
eS für bie ©emeinbebehörbe, bafj an ber ©ürgeroerfamm*
lung oom 23. ©eptember bie ©orlage ohne DiSfuffioti
genehmigt würbe. Die ©auarbeiten werben fofort in

Slngriff genommen, bamit bie Slnlage noch biefen fperbft
fertig wirb.

UoiiuwimAaTi.
©iDflenöfftfcfje 23ol!SwirtfdjaftS=Stiftung. ©or fünf

Bahren hat bie ©efeEfdjaft ehemaliger ©tubierenber ber

©ibg. Dedjnifchen fjochfcljute (©. c. iß.), burd) ©ertreter
ber hauptfächlidhften jjnbuftrien ber ©chweij unterftüht
bie „Stiftung jur 3ö^berung fd)roeijerif^er
©olfSroirtfchaft burd) roiffenfdjaftliche 3"t=
fchung an ber ©ib. Stechnifchen i>ochdhfdhule
in Bürid)" inS Seben gerufen. ®ie Stiftung bejwedt
bie Durchführung wiffenfchaftli^er ©orarbeiten unb

Unterfudpngen auf bem ©ebiete ber fchmeijerifchen ©olES»

wirtfchaft, wie ©ewtnnung oon ©obenfdjätpn, rationelle
SluSbeutung ber eteftrifdjen Kraft, ber Sßafferfräfte, elel»

trotedhnifd)e 3^gen ufw. Kleinen Bubuftrieüen unb ®e=

werbetreibenben foil oor aEem bie SJlöglichleit gegeben

werben, bie Stiftung pr Durchführung oon Slrbeiten

anpregen, für bie fie bie ©Uttel nicht befi^en unb bie

aber für bie ©olfSroirtfchaft Stufen bringen fönnen.

©d)on bei ber ©rünbung im Bahre 1918 fonnte mit
einem 3<>bbS fon nahep einer halben SEiEion 3tanfen
begonnen werben, bie BnbuftrteEe au§ Deilen ber

©chweij gefpenbet hatten. Slm 1. SJlärj beS folgenben
BahreS trat bie Stiftung in Kraft. Der ©unb leiftete

barauf im B<*h*e 1^0 etne ©uboention oon 400,000
3ranfen unb fieberte fid) baburd) ein ©Utfpracherecht im

©.ifiungSrat. Durch weitere ©chenfungen ift baS ©er»

mögen ber Stiftung am ©nbe ber oergangenen @efcf)äfts=

periobe auf bie Summe oon 1,106,442 3r. angeworfen,
©twa 150,000 3r. finb bereits an ©injelpetfonen unb

Körperfchaften für bie mannigfachften 3orfdhungen oer»

ausgabt roorben. DaS Biel ber Stiftung ift bie ©reich'

tung eines eigentlichen 3orf<hungS=BnfiitutS.

Die Unfalloerfiiituiifl im SahresbericQt

ber idmeriidien Uufattnerncbernngaanftait

(6. ü. 15. M.) £u§ern.
(©ingefanbt.)

©inige ©emetfungen ber Slnftalt im Slbfchnitt IV beS

BahreSberichte^ oeranla^ten unS, bie bezüglichen Slbfd^nitte

früherer Bah^eSberichte burchjufehen unb nötigen unS J«

folgenben SluSführungen ;

Die Serichte beflagen fich i" lebhaften Dönen übet

bie Sienitenj ber ©etriebsinhaber gegenüber ben oorge»
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Rorschach gewährt ohne besondere Entschädigung das An-
schlußrecht, verpflichtete sich zu einem Beitrag von Fr. 3000
an die auf Fr. 23,000 veranschlagten Baukosten und
wird auch die Bauleitung unentgeltlich übernehmen. In
einem Vertrag, ähnlich wie beim gemeinsamen Friedhof,
fanden die Eigentumsverhältnisse und der künftige Un-
lerhalt eine Regelung. Die Anlage geht in das gemein-
same Eigentum beider Gemeinden über. Alle Unterhalts-
kosten werden getragen im Verhältnis zur Einwohnerzahl
der zwei Gemeinden, seit 1920 fallen etwa l5°/o auf
Rorschacherberg. Die Schießvereine von Rorschacherberg
genießen gleiche Rechte und Pflichten wie die Vereine
von Rorschach, und für Erledigung allfälliger Differenzen
unter den Vereinen ist ein geeignetes Schiedsverfahren
vorgesehen.

Herr Geometer Schweizer Walt in Wil arbeitete ein
Projekt aus, das eine Erweiterung der jetzigen Anlage
im Sulzberg vorsieht durch einen Anbau eines für sich

abgeschlossenen Scheibenstandes, westlich des bestehenden.
Die beiden Stände sind durch einen Gang miteinander
verbunden. Das Schützenhaus wird, dem jetzigen Ge-
bäude entsprechend, ebenfalls gegen Westen vergrößert.
Vorgesehen ist eine Vergrößerung um 5 Zugscheiben.

Der Voranschlag lautete, ohne Unvorhergesehenes und
Bauleitung auf Fr 21,000, alles in allem auf Fr. 23,000.
Vorsorglich eingeholte Angebote lassen erwarten, daß die

Baukosten bloß Fr. 17,000 ausmachen werden.

An diese Baukosten gewährt der Bund, wenn bald
gebaut wird, einen Beitrag von 13 °/o, rund Fr. 2,300
Die Schützenvereine geben freiwillig „ 1,000
Die Gemeinde Rorschach bewilligte unter der

Bedingung daß noch dieses Jahr gebaut
werde „ 3,000

Zusammen somit Beiträge Fr. 6,300
Die Gemeinde hat noch zu decken „ 10,700

Diese Baukosten sollen in 10 Jahresquoten getilgt
werden.

Hervorzuheben ist, daß der Anteil an den Unterhalts-
kosten der Anlage im Sulzberg eher kleiner wird, als
die bisherigen jährlichen Aufwendungen in Koblen, und
daß in Koblen jährlich nahezu Fr. 200.— Zins für die
Boden- und Waldbenützung bezahlt werden mußten, die

von jetzt an nicht mehr auszugeben sind, was kapitalisiert
auch wieder dem Wegfall von Fr. 4000 gleichkommt.
So hat sich die Kostenfrage auf die denkbar günstigste
Art lösen lassen. Mit jedem andern Projekt würden
an die Gemeinde weit größere Anforderungen gestellt.

Die Bedürfnisfrage ist unbestritten, die Bau- und
Finanzierungsfrage aufs beste gelöst. Man hielt aller-
dings der Behörde entgegen, daß über diesen Fragen
örtliche und allgemein öffentliche Interessen stehen, die
die Gemeinde davon abhalten sollten, auf Sulzberg eine

Standerweiterung zuzulassen. Es ist ohne weiteres zu-
zugeben, sagt der Gemeinderat in feinem Gutachten, daß
die Schießerei für die nächste Umgebung eine lästige Be-
schwerde ist, und es mag mit Recht gesagt werden, man
hätte sich gegen die seinerzeitige Erstellung der Anlage
Sulzberg überhaupt zur Wehr setzen sollen. Heute aber
steht man vor der Ta'.sache, daß diese Dienstbarkeit schon

lange besteht und in absehbarer Zeit eine Erweiterung
des Standes auch dann erfolgen wird, wenn Rorschacher-
berg sich am Sulzberg nicht beteiligen wollte. Ob eine

Verlegung der Anlage westlich des Sulzberges, der viel-
fach das Wort geredet wird, möglich wäre, ist eine Frage,
die der Gemeinderat offen lassen will. Wir fragen uns
nur, ob nicht die Gegend, die heute eine Verlegung
dorthin sich wünscht, sich nicht aus verkehrstechnischen
Gründen ins eigene Fleisch schneiden würde. So
gern der Gemeinderat auch gewissen örtlichen Interessen

entgegenkommen wollte, kann er es nicht, die allseitige
Abklärung führte den Gemeinderat zum einstimmigen
Entschlüsse, dem vorliegenden Projekte Zustimmung zu
erteilen und der Bürgerversammlung vom 23. September
zu empfehlen, folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Dem im Sinne des Gutachtens der Bürgerver-
sammlung unterbreiteten Projekt der Erweiterung der

Schießanlage auf Sulzberg sei die Genehmigung erteilt.
2. Dem Gemeinderat wird der zum Bau dieser An-

läge erforderliche Kredit von Fr. 17,000 gewährt.
3. Die von der Gemeinde zu tragenden Baukosten

in der Höhe von rund Fr. 20,700 sollen in jährlichen
Raten von wenigstens je Fr. 1000 aus der laufenden
Polizeirechnung getilgt werden.

In der Presse wurde von verschiedenen Seiten gegen
das Projekt Sturm gelaufen. Um so erfreulicher war
es für die Gemeindebehörde, daß an der Bürgerversamm-
lung vom 23. September die Vorlage ohne Diskussion
genehmigt wurde. Die Bauarbeiten werden sofort in

Angriff genommen, damit die Anlage noch diesen Herbst
fertig wird.

Eidgenössische Volkswirtschafts-Stistung. Vor fünf
Jahren hat die Gesellschaft ehemaliger Studierender der

Eidg. Technischen Hochschule (G. c. P.), durch Vertreter
der hauptsächlichsten Industrien der Schweiz unterstützt,
die „Stiftung zur Förderung schweizerischer
Volkswirtschaft durch wissenschaftliche For-
schung an der Eid. Technischen Hochchschule
in Zürich" ins Leben gerufen. Die Stiftung bezweckt

die Durchführung wissenschaftlicher Vorarbeiten und

Untersuchungen auf dem Gebiete der schweizerischen Volks-
wirtschaft, wie Gewinnung von Bodenschätzen, rationelle
Ausbeutung der elektrischen Kraft, der Wasserkräfte, elek-

trotechnische Fragen usw. Kleinen Industriellen und Ge-

werbetreibenden soll vor allem die Möglichkeit gegeben

werden, die Stiftung zur Durchführung von Arbeiten

anzuregen, für die sie die Mittel nicht besitzen und die

aber für die Volkswirtschaft Nutzen bringen können.

Schon bei der Gründung im Jahre 1918 konnte mit
einem Fonds von nahezu einer halben Million Franken
begonnen werden, die Industrielle aus allen Teilen der

Schweiz gespendet hatten. Am 1. März des folgenden
Jahres trat die Stiftung in Kraft. Der Bund leistete

darauf im Jahre 1920 eine Subvention von 400,00b
Franken und sicherte sich dadurch ein Mitspracherecht im

S.iflungsrat. Durch weitere Schenkungen ist das Ver-
mögen der Stiftung am Ende der vergangenen Geschäfts-
Periode auf die Summe von 1,106,442 Fr. angewachsen.
Etwa 150,000 Fr. sind bereits an Einzelpersonen und

Körperschaften für die mannigfachsten Forschungen ver-

ausgabt worden. Das Ziel der Stiftung ist die Errich-
tung eines eigentlichen Forschungs-Jnstituts.

Nie llnsMerWi«« im Zehresderichl
der schweizerische« llMliersichcrWMschll

<S. ZI. B. A.s Luzer».
(Eingesandt.)

Einige Bemerkungen der Anstalt im Abschnitt IV des

Jahresberichtes veranlaßten uns, die bezüglichen Abschnitte

früherer Jahresberichte durchzusehen und nötigen uns zu

folgenden Ausführungen:
Die Berichte beklagen sich in lebhaften Tönen über

die Renitenz der Betriebsinhaber gegenüber den vorge-
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